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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

BAO §34;

BAO §35;

BAO §37;

GebG 1957 §2 Z3;

1. BAO § 34 heute

2. BAO § 34 gültig ab 10.01.1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 9/1998

3. BAO § 34 gültig von 14.12.1983 bis 09.01.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 587/1983

1. BAO § 35 heute

2. BAO § 35 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 37 heute

2. BAO § 37 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Gebührenbefreiungsbestimmung nach § 2 Z 3 GebG sind auch die Vorschriften der §§ 34 ;

BAO über das Gemeinnützigkeitsrecht von Bedeutung, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Gebührenbefreiung

nach § 2 Z 3 GebG gemeinnützige Zwecke im Sinn des § 35 BAO selbst nicht erfasst. Mit der Gemeinnützigkeit einer

Körperschaft (im Sinne der §§ 34 ; BAO) ist keineswegs eine generelle Gebührenbefreiung verbunden. Der Begri;

"Humanität" wie jener der Wohltätigkeit im § 2 Z 3 GebG ist dem Begri; "mildtätig" im § 37 BAO gleichgestellt (vgl. das

hg. Erkenntnis vom 23. November 2005, 2005/16/0209, VwSlg 8087 F/2005 und das hg. Erkenntnis vom 29. April 1991,

90/15/0168).Für die Beurteilung der Gebührenbefreiungsbestimmung nach Paragraph 2, Zi;er 3, GebG sind auch die

Vorschriften der Paragraphen 34, ; BAO über das Gemeinnützigkeitsrecht von Bedeutung, wobei jedoch zu beachten

ist, dass die Gebührenbefreiung nach Paragraph 2, Zi;er 3, GebG gemeinnützige Zwecke im Sinn des Paragraph 35,

BAO selbst nicht erfasst. Mit der Gemeinnützigkeit einer Körperschaft (im Sinne der Paragraphen 34, ; BAO) ist

keineswegs eine generelle Gebührenbefreiung verbunden. Der Begri; "Humanität" wie jener der Wohltätigkeit im

Paragraph 2, Zi;er 3, GebG ist dem Begri; "mildtätig" im Paragraph 37, BAO gleichgestellt vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 23. November 2005, 2005/16/0209, VwSlg 8087 F/2005 und das hg. Erkenntnis vom 29. April 1991,

90/15/0168).
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